
Wie lange wird gefördert?

Phase I: 18 Monate (Regellaufzeit)
Phase II: Weitere 18 Monate (maximale Laufzeit)

Was ist sonst noch wichtig?
	• Antragsteller für Phase I ist die Hochschule oder 

Forschungseinrichtung 
	• Antragsteller für Phase II ist das in Phase I gegründete 

Unternehmen
	• Du brauchst eine Mentorin oder einen Mentor aus deiner 

Hochschule/Forschungseinrichtung
	• Du wirst durch ein Gründungsnetzwerk betreut

Wann kannst du dich bewerben?

Die Antragsstellung ist jederzeit über den Projektträger Jülich (PtJ) 
möglich. Zu folgenden Stichtagen beginnt die Prüfung und 
Begutachtung:

Wo gibt’s mehr Infos?

www.exist.de

Die Europäische Union fördert zusammen mit dem  
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie  
über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus)  
das Programm „Existenzgründungen aus der  
Wissenschaft (EXIST)“ in Deutschland.

Kontakt:
Projektträger Jülich (PtJ), Forschungszentrum Jülich GmbH
Postfach 61 02 47, 10923 Berlin
Tel.: 030 20199-411 (Hotline), Fax: 030 20199-470
ptj-exist-forschungstransfer@fz-juelich.de
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EXIST-Forschungstransfer 
(EFT)

Maßnahmen zum Geschäftsaufbau

Phase II – Vom Prototyp zum Produkt:
Weitere Entwicklungsarbeiten

Personalkosten

Sachausgaben bis 250.000 Euro (z. B. für Geräte, Materialien, 
Schutzrechte, Coaching)

Förderung bis zu 180.000 Euro (max. 75 % der Kosten)

EXIST-Forschungstransfer: 
Deine Idee. Unsere Unterstützung.
Du hast eine innovative Forschungsidee? 
Starte jetzt durch – mit dem EXIST-Forschungstransfer!

Was ist EXIST-Forschungstransfer?

Das Förderprogramm EXIST-Forschungstransfer des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie unterstützt besonders 
anspruchsvolle und entwicklungsintensive Gründungsvorhaben 
aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. 

Ziel ist es, dich bei der Gründung deines eigenen Unternehmens 
zu begleiten – von der ersten Idee bis zum marktreifen Produkt.

Wer kann gefördert werden?

Förderphase I:
	• Gründungsteams an Hochschulen oder Forschungseinrichtun-

gen mit bis zu vier Vollzeitäquivalenten, davon mindestens 
eine Stelle mit betriebswirtschaftlichem Know-how

Förderphase II:
	• Unternehmen, die im Forschungstransfer Phase I gegründet 

haben 
	• Im Rahmen eines Modellprojektes dürfen auch Unternehmen, 

die aus dem EXIST-Gründungsstipendium hervorgegangen 
sind und KI als zentrales Element des Geschäftsmodells nach-
weisen, einen Antrag stellen.

Was wird gefördert?

Phase I – Von der Idee zur Gründung:
Entwicklungsarbeiten zur Gründungsvorbereitung (vom Labor-
demonstrator zum Prototyp)

Weiterentwicklung der Geschäftsidee zu einem Businessplan

bundeswirtschaftsministerium.de
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